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Kurztitel 
 
3. Änderung der Entgeltordnung - Angleichung Entgelte Schwimmhalle Diesdorf 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt die Angleichung der Entgelte für die Nutzung der Schwimmhalle Diesdorf 
an die Entgelte der Elbe-Schwimmhalle nach erfolgter Generalsanierung der Schwimmhalle  
Diesdorf mit Wiedereröffnung (gemäß Anlage – „Entgelttarif Teil A – Hallen-, Strand- und 
Freibäder“). 
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Finanzielle Auswirkungen 
 
Organisationseinheit  40 Pflichtaufgabe X ja  nein 
 
Produkt Nr. Haushaltskonsolidierungsmaßnahme 
   ja, Nr. neu  nein 

Maßnahmebeginn/Jahr Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 

  JA x NEIN  
 

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt 
Budget/Deckungskreis:  Tb 4140 

 

I. Aufwand (inkl. Afa) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
2011 40.000  41402200   44611700 x  
2012 130.000  41402200  44611705 x  
20...         
20...         
Summe:   

 

B. Investitionsplanung 
Investitionsnummer:   
Investitionsgruppe:   

 

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   
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III. Eigenanteil / Saldo 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
gesamt:         
20...         
für         
20...         
20...         
20...         
Summe:  

 
V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert 

 bis 60 Tsd. €  (Sammelposten) 
 > 500 Tsd. €  (Einzelveranschlagung)  

  Anlage Grundsatzbeschluss Nr. 
  Anlage Kostenberechnung 
 > 1,5 Mio. €  (erhebliche finanzielle Bedeutung)  

  Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich 
  Anlage Folgekostenberechnung 

 
C. Anlagevermögen   
Investitionsnummer:      Anlage neu 
Buchwert in €:      JA 
Datum Inbetriebnahme:       

 
Auswirkungen auf das Anlagevermögen 

bitte ankreuzen Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
Zugang Abgang 

20…           
 
federführendes(r)                        
Amt/Fachbereich 

Sachbearbeiter 
Frau Krankemann 

Unterschrift AL / FBL 
Herr Krüger 

 
Verantwortliche(r) 
Beigeordnete(r)  

                                      i.V. Herr Krüger 
Unterschrift   Hr. Dr. Koch 

 
 
  
Termin für die Beschlusskontrolle 01.10.2011 
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Begründung: 
 
Nach erfolgter Generalsanierung der Schwimmhalle Diesdorf sind erheblich verbesserte 
Bedingungen, vergleichbar mit denen der Elbeschwimmhalle, für die Nutzer gegeben. 
Aus diesem Grunde sollen die Entgelte für die Nutzung der Schwimmhalle Diesdorf den Entgelten 
für die Nutzung der Elbe-Schwimmhalle gleich gesetzt werden.  
Die Entgelte für die Einzelnutzung (öffentliches Baden) und für die vertragliche Nutzung (ganze 
Halle bzw. Einzelbahnen) sollen mit der Wiedereröffnung der Schwimmhalle Diesdorf in 
angepasster Form gelten.  
 
Die bisher in der „Entgeltordnung für Nutzung der Sportstätten der Landeshauptstadt Magdeburg“ 
enthaltenen Beträge werden für die Schwimmhalle Diesdorf wie folgt geändert: 
 
Nutzung für öffentliches Baden: 
        alt     neu 
__________________________________________________________________________ 
Pro Person für 1 Std. (ohne Ermäßigung)   2,50 EUR  3,00 EUR 
Pro Person für 1 Std. (mit Ermäßigung gem. § 8(2)  1,00 EUR  1,50 EUR 
Pro Person für 1 Std. (mit Ermäßigung gem. § 8(3)  2,00 EUR  2,50 EUR 
10er Karte (10 x 1 Std.)              22,50 EUR           27,00 EUR 
Familienkarte (2 Stunden)     9,00 EUR           10,00 EUR  
 
Nutzung des Schwimmbeckens: 
        alt   neu 
__________________________________________________________________________ 
Gesamte Bahnen (50 m-Bahn / ohne Ermäßígung)        150,00 EUR         240,00 EUR 
Gesamte Bahnen (50 m-Bahn / mit Ermäßigung)           120,00 EUR         180,00 EUR 
davon 1 Bahn (ohne Ermäßigung)             37,50 EUR              45,00 EUR 
davon 1 Bahn (mit Ermäßigung)             15,00 EUR    22,50 EUR 
 
Als Anlage zu dieser Drucksache wird der Entgelttarif Teil A – Hallen-, Strand- und Freibäder in 
aktueller Fassung beigelegt. Neben der Veränderung bezüglich der Anpassung der Entgelte der 
Schwimmhalle Diesdorf an die Entgelte der Elbe-Schwimmhalle wurden nicht mehr angebotene 
Leistungen (wie z. B. Elektrospielmobilverleih) aus dem Entgelttarif entfernt. 
 
Die Änderung der Entgelte macht überwiegend 0,50 EUR pro Nutzer aus. Wird von der bisherigen, 
an der Kasse Entgelt zahlenden Nutzeranzahl von rd. 10.000 im Jahr ausgegangen, kann mit 
einem Mehrertrag von rd. 5.000,00 EUR gerechnet werden. 
Die sanierte, modernisierte Schwimmhalle Diesdorf mit einem geänderten Öffnungsangebot wird 
sicher einen höheren Besucherstrom zur Folge haben. 
Geht man dabei von ca. 1/3 mehr an Besuchern aus, die den unterschiedlichen Entgeltkategorien 
angehören, würden noch etwa 7.000,00 EUR Mehrerträge dazukommen. 
Insgesamt werden Mehrerträge von 12.000,00 EUR pro Jahr (2011 anteilig 3.000 EUR) erwartet, 
die dem Haushaltskonsolidierungskonzept zugeordnet werden können. 
 
FB 40 wird in Auswertung des doppischen Haushaltes 2010/2011 eine Neufassung der 
„Entgeltordnung für Nutzung der Sportstätten der Landeshauptstadt Magdeburg“ ab 2013 
erarbeiten.  
 
 
 
 
Anlage: 
 
Entgelttarif Teil A – Hallen-, Strand- und Freibäder 




